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Finanzielle Förderung der Ausbildung behinderter Jugendlicher  

Entscheidet sich ein Arbeitgeber für die Ausbildung eines behinderten Jugendlichen, kann er zahlreiche Hilfen in Anspruch nehmen. Möglich sind

· Zuschüsse zu Gebühren

· Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung

· Übernahme der Kosten für die behinderungsgerechte Einrichtung von Arbeits​plätzen

· Übernahme der Kosten für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze für schwer​behinderte Men​schen

· Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte und schwerbehinderte Menschen

· Unterstützung der betrieblichen Ausbildung durch Beratung und Betreuung von Seiten ver​schiedenster Institutionen

Zuschüsse zu den Gebühren der Berufsausbildung

Öffentliche und private Arbeitgeber mit weniger als 20 Beschäftigten, die besonders betroffene schwerbehinderte Jugendliche und junge Erwachsene ausbilden, können vom zuständigen Integrationsamt Zuschüsse zu den Ausbildungsgebühren erhalten. Hierzu zählen

· Abschluss- bzw. Eintragungsgebühren 

· Prüfungsgebühren für das Ablegen der Zwischen- und Abschlussprüfung 

· Betreuungsgebühr für Auszubildende 

· Kosten für außerbetriebliche Ausbildungsabschnitte 

Die Zuschüsse können bis zur vollen Höhe der nachgewiesenen Gebühren erbracht werden. För​derhöhe und Förderdauer richten sich nach den Umständen des Einzelfalls. Die besondere Be​troffenheit liegt immer dann vor, wenn schwerbehinderte Jugendliche mit einer intellektuellen oder seelischen Beeinträchtigung ausgebildet werden, beispielsweise aber auch dann, wenn ein Betrieb infolge der Behinderung dauerhaft außergewöhnliche Aufwendungen hat.

	Leistung 
	Voraussetzungen

	Zuschüsse zu Gebühren, die während der Ausbildung entstehen.

Leistungsträger: Integrationsamt

Rechtsgrundlage: (§ 102 Abs. 3 Nr. 2b SGB IX in Verbindung mit § 26a SchwbAV
	Für besonders betroffene schwerbehin​derte Jugendliche und junge Erwachsene



Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung

Arbeitgeber, die behinderte Jugendliche ausbilden, können durch das Integrationsamt Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung erhalten. Gefördert werden Auszubildende, die während der Zeit ihrer Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder nicht festgestellt ist. Damit können insbesondere Jugendliche mit verminderten Lernleistungen und mit Entwicklungsstörun​gen des Lesens und des Schreibens gefördert werden. Der für die Gewährung von Zuschüssen er​forderliche Nachweis wird durch eine Stellungnahme der Arbeitsagenturen erbracht. 

	Leistung 
	Voraussetzungen

	Prämien und Zuschüsse

Leistungsträger: Integrationsamt

Rechtsgrundlage: § 102 Abs. 3 Nr. 2c SGB IX i. V. m. § 26b SchwbAV
	Für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene, die für die Zeit der Berufsausbildung schwerbehinderten Menschen gleichgestellt worden sind


Arbeitshilfen für behindert Menschen

Für die behinderungsgerechte Ausgestaltung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen können von der Agentur für Arbeit Zuschüsse bis zu 100 Prozent der entstandenen Kosten übernommen wer​den, wenn dies für eine dauerhafte Teilhabe des behinderten Menschen erforderlich ist (§ 237 SGB III). Auch die Rehaträger und die Integrationsämter haben die Möglichkeit, derartige Kos​tenzuschüsse zu leisten (§ 26 SchwbAV, § 81 SGB IX, § 102 SGB IX). Förderfähig sind bei​spielsweise die Ausstattung von Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitshilfen sowie die Kosten für Wartung und Instandhaltung dieser Arbeitshilfen und deren technische Weiterentwicklung. 

	Leistung 
	Voraussetzungen

	Zuschuss oder Darlehen bis zur Höhe der notwendigen Kosten unter Berücksichti​gung der Umstände des Ein​zelfalls

Leistungsträger: Rehabilitationsträger, Agentur für Arbeit, Integrationsamt

Rechtliche Grundlage: § 102 Abs. 3 S. 1 Nr. 2a SGB IX i. V. m. § 26 SchwbAV
	Behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten

Ausstattung von Ausbildungsplätzen mit notwendigen technischen Arbeitshilfen

Sonstige Maßnahmen, durch die eine dauerhafte behin​derungsgerechte Beschäftigung ermöglicht, erleichtert oder gesichert wird


Förderung der Investitionskosten bei der Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen

Das Schaffen neuer Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Jugendliche ist gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2, 3, § 26 SchwbAV förderfähig, wenn gewährleistet ist, dass der geförderte Arbeits​platz für einen längeren Zeitraum schwerbehinderten Menschen vorbehalten ist. Möglich sind Zuschüsse oder Darlehen zu den Investitionskosten sowie Schulung im Gebrauch der (techni​schen) Arbeitsmittel. Die Förderhöhe richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.

	Leistung 
	Voraussetzungen

	Zuschuss oder Darlehen bis zur vollen Höhe der not​wendigen Kosten bei ange​messener Beteiligung des Arbeitgebers an den Gesamtkosten

Leistungsträger: Integrationsamt

Gesetzliche Grundlage: § 15 SchwbAV
	Geförderter Platz bleibt längerfristig schwerbehinderten Mitarbeitern vorbe​halten


Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung schwerbehinderter bzw. gleich​gestellter behinderter Menschen

Für die betriebliche Ausbildung von schwerbehinderten oder diesen gleichgestellten Menschen in Ausbildungsberufen können Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung gewährt werden, wenn die Ausbildung sonst nicht möglich ist (§ 235a Abs. 1 SGB III). Die Ausbildungszuschüsse sollen regelmäßig 80 % der monatlichen Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr ein​schließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberan​teils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag nicht übersteigen. In begrün​deten Ausnahmefällen können Zuschüsse bis zur Höhe der Aus​bildungs​vergütung im letzten Ausbildungsjahr übernommen werden. Die Zu​schüsse werden für die Dauer der Ausbildung gezahlt.

Bei Übernahme schwer behinderter Menschen in ein Arbeitsverhältnis im Anschluss an eine abgeschlossene Ausbildung kann ein Eingliederungszuschuss in Höhe von bis zu 70 % des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts für die Dauer von einem Jahr erbracht werden, sofern während der Aus- oder Weiterbildung Zuschüsse gezahlt wurden.

	Leistung 
	Voraussetzungen

	Zuschuss bis zu 80 Prozent der monat​lichen Aus​bildungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr ein​schließlich des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag, in Ausnahme​fällen bis zu 100 Prozent

Leistungsträger: Agentur für Arbeit

§ 235a SGB III
	Für schwerbehinderte bzw. gleich​gestellte behinderte Menschen, wenn die Ausbildung sonst nicht zu errei​chen ist




Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung behinderter Menschen

Auch für die betriebliche Ausbildung behinderter Menschen in Ausbildungsberufen können Zu​schüsse zur Ausbildungsvergütung gewährt werden, wenn andernfalls die Ausbildung nicht durchgeführt werden kann (§ 236 SGB III, § 34 SGB IX). Dabei sollen die Ausbildungs​zu​schüsse regelmäßig 60 % der monatlichen Ausbildungsvergütung für das letzte Ausbildungs​jahr nicht übersteigen. In begründeten Ausnahmefällen können Zuschüsse bis zur Höhe der Aus​bil​dungsvergütung für das letzte Ausbildungsjahr gezahlt werden. 

	Leistung 
	Voraussetzungen

	Zuschuss bis 60 Prozent der monatlichen Ausbildungs​vergütung für das letzte Ausbildungsjahr, in  Ausnahme​fällen bis zu 100 Prozent

Leistungsträger: Rehabilitationsträger, Agentur für Arbeit

§ 236 SGB III
	Für behinderte Menschen, wenn die Ausbildung sonst nicht zu erreichen ist


Unterstützungsleistungen der Länder

Fast alle Bundesländer haben ergänzende Sonderprogramme zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben und zur Verbesserung der Beschäftigungssituation schwerbehinderter Menschen aufgelegt. Die jeweiligen Leistungen der Länder sind grundsätzlich regional begrenzt, d. h. der Betrieb muss seinen Sitz bzw. der arbeitslose schwerbehinderte Mensch seinen Hauptwohnsitz im je​weiligen Bundesland haben. Leistungen werden in der Regel nur erbracht, wenn eine ent​spre​chende Antragstellung vor Vertragsabschluss, vor Beginn der geförderten Maßnahme bzw. vor Beginn der Ausbildung bzw. dem Arbeitsverhältnis erfolgt. 
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